
Beschlussprotokoll über die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr am
26.11.2024

Vorsitzender: ELB Heinz
Landrat Wolff

Schriftführerin: Frau Schmid

- Öffentlich -

TOP 1
Wirtschaftsplan 2025 des Abfallwirtschaftsbetriebs - Beratung des Entwurfs und
Verabschiedung -
Vorlage: 2024/251

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Kreistag einstimmig, dem
Wirtschaftsplan 2025 (mit Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, Liquiditätsplan mit
Investitionsprogramm und Schuldenstandübersicht) des Abfallwirtschaftsbetriebs
Göppingen (AWB) zuzustimmen.

TOP 2
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025
- Beratung des Entwurfs

TOP 2.1
Anträge aus der Mitte des Kreistags - 2. Lesung

TOP 2.1.1
Haushaltsanträge zum Klimaschutz (lfd. Nr. 21 + 43)

 Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr nimmt auf Antrag der Fraktion der Freien
Wähler zum Haushalt 2025 (lfd. Nr. 21) vom Bericht des Stabsbereichs
Klimaschutz und Klimawandelanpassung (SBKS) Kenntnis.

 Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Kreistag bei einer Nein-
Stimme mehrheitlich, den Haushaltsantrag der AfD-Fraktion (lfd. Nr. 43), das
Gesamtpaket „Integrierter Klimaschutz“ in Höhe von 469.364 Euro im Kreishaushalt
für das Jahr 2025 und auch für die Folgejahre in der mittelfristigen Finanzplanung zu
streichen, abzulehnen.
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TOP 3
Neufassung der Allgemeinen Vorschrift des Verbands Region Stuttgart ab
01.01.2025
Vorlage: 2024/193

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Kreistag einstimmig, der
Anpassung der Allgemeinen Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS) über die
Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in der Verbundstufe II des Verkehrs-
und Tarifverbunds Stuttgart zum 01.01.2025 durch Erteilung des Einvernehmens
zuzustimmen.

TOP 4
Leistungsniveau Busvergaben - Qualitätsvergaben Busverkehr
Vorlage: 2024/246

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Kreistag einstimmig, wie folgt zu
beschließen:

1. Das Leistungsniveau der ab Frühjahr 2025 anstehenden Ausschreibungen der
10 Linienbündel im Busverkehr des Landkreises Göppingen verbleibt bis auf
Weiteres aufgrund der Haushaltskonsolidierung beim Niveau des „Status quo“.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die seit Frühjahr 2024 auf den Weg gebrachten
Vorabbekanntmachungen hinsichtlich des Leistungsumfangs (bisher: „Verkehrliches
Mindestniveau“) so zu ändern, dass die Ausschreibungen ab Februar 2025 auf dem
Leistungsniveau des Status quo erfolgen können. Dazu sind die einzelnen Linienbündel
entsprechend auf das nominale Niveau des „Status quo“ (ohne A-Linien) sachgerecht
anzupassen.

3. Die weiteren zur Vorabbekanntmachung anstehenden Linienbündel werden auf dem
Leistungsstandard „Status quo“ veröffentlicht.

4. Aufgrund der unklaren Entwicklung der Antriebstechniken (Batterieelektrik versus
Brennstoffzelle/H2) für emissionsfreie Fahrzeuge wird zunächst von einer
technologischen Festlegung abgesehen. Die Ausschreibung der Verkehre erfolgt bis auf
Weiteres technologieoffen anhand der gesetzlichen Vorgaben des Saubere-Fahrzeuge-
Beschaffungsgesetzes („CVD“). Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob einzelne
Bündel zu einem späteren Zeitpunkt in die Überlegungen zum Aufbau einer
Wasserstoffwirtschaft im Landkreis Göppingen einbezogen werden können.

5. Dem neuen Modell der Preiswertung unter II.3.a) (BU 2024/246) entsprechend
Variante 2 und den neuen Qualitätskriterien unter II.3.b) (BU 2024/246) wird zugestimmt.
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TOP 5
Aktuelle Mobilitätsthemen
- VVS-Rider: Sachstandsbericht
- Zertifizierung im Fahrradverkehr

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr nimmt vom Bericht zu folgenden aktuellen
Mobilitätsthemen Kenntnis:

 Sachstandsbericht zum VVS-Rider Kenntnis.

 Der Landkreis Göppingen wurde im Rahmen der Qualitätsoffensive der
Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-
Württemberg e. V. (AGFK-BW) am 25.10.2024 mit der Qualitätsstufe ausgezeichnet.

TOP 6
Erhaltung der Kreisstraßen im Jahr 2025
Vorlage: 2024/220

 Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr nimmt vom Sachstandsbericht des
Straßenbauamts zu den aktuellen Entwicklungen und zur Finanzierung der
Straßenbaumaßnahme Oberböhringer Steige (K 1439 Geislingen-Oberböhringen)
Kenntnis.

 Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr nimmt auf Antrag der Fraktion der Freien
Wähler zum Haushalt 2025 (lfd. Nr. 23) von den Informationen des Straßenbauamts
zu den Möglichkeiten, Kosten und der Haltbarkeit hellerer Fahrbahnbeläge
Kenntnis.

 Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr fasst einstimmig folgende

Beschlüsse:

1. Der Ausschuss stimmt den Bestandserhaltungsmaßnahmen auf Kreisstraßen im Jahr
2025 mit Gesamtkosten in Höhe von 1,813 Mio. Euro, was einer Absenkung von 10
Prozent gegenüber dem Vorjahresbudget bedeutet, zu.

2. Das Straßenbauamt wird beauftragt, die Maßnahmen für die in der BU 2024/220
genannten Erhaltungsmaßnahmen öffentlich auszuschreiben.

3. Die Verwaltung wird jeweils zur Vergabe an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten
Angebot ermächtigt.

4. Die Verwaltung wird zum internen Kostenausgleich im Rahmen des
Erhaltungsbudgets ermächtigt.
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TOP 7
Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse

Aufgrund § 30 Abs. 1 Landkreisordnung gibt Landrat Edgar Wolff
aus der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr am 22.10.2024
folgende nichtöffentlich gefassten Beschlüsse bekannt:

 Ausschreibung Teleskopradlader -Pflichtenheft-

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr fasste einstimmig folgende
Beschlüsse:

1. Die Betriebsleitung wird beauftragt, auf Grundlage des als Anlage beigefügten
Pflichtenheftes die Anschaffung eines Teleskopradladers für das Wertstoffzentrum
Iltishofweg auszuschreiben.

2. Die Betriebsleitung wird beauftragt, bis zu einem Auftragswert von maximal 150.000
Euro brutto die Vereinbarung über die Anschaffung mit dem wirtschaft-lichsten Anbieter
zu treffen.

 Rechtsstreit Bioabfall – Vergleich

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr hat einstimmig dem in dem Rechtsstreit
zwischen der Firma Heilemann GmbH und dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises
Göppingen in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Ulm (Az.: 2 O 32/24) am
23.09.2024 geschlossenen Vergleich zugestimmt.

TOP 8
Verschiedenes

./.


